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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.12.1957

Norm

ABGB §1409 Bd

1.VerstaatlichungsG §1

Rechtssatz

Bei dem vom Gesetzgeber angeordneten Übergang von Betrieben samt allen dazugehörigen Aktiven und Passiven auf

den Staat (Au6anggesellschaft) handelt es sich um eine legislative Maßnahme, wodurch der Enteignete nicht nur von

den Aktiven, sondern auch von den Passiven befreit wurde. Im Gegensatz zum zweiten VerstaatlichungsG vom

26.03.1947 über die Verstaatlichung der Elektrizitätswirtschaft, BGBl Nr 81/1947, haftet der Staat im ersten

VerstaatlichungsG ausschließlich, primär und unbeschränkt.
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